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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter Mag. Gerold PAWELKA-SCHMIDT über die 
Beschwerde von XXXX , XXXX , XXXX , gegen den Bescheid der Präsidentin des Landesgerichts Wels vom 
XXXX , GZ XXXX wegen Abweisung eines Antrags auf Eintragung in die Liste der allgemein beeideten und 
gerichtlich zertifizierten Sachverständigen zu Recht: 
 

A) Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen. 
 

B) Die Revision ist gemäß Art 133 Abs 4 B-VG zulässig. 

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

Verfahrensgegenständlich ist die Frage, ob die Präsidentin des Landesgerichts Wels (in Folge "belangte 
Behörde") den Antrag des Beschwerdeführers (in Folge "BF") auf Eintragung in die Liste der allgemein 
beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen ("SV-Liste") zu Recht abgewiesen hat, weil der BF die 
erforderliche fachliche Praxis nicht aufweist, insbesondere, weil die von ihm absolvierten akademischen 
Lehrgänge nicht geeignet wären, die nach § 2 Abs 2 Z 1 lit b Sachverständigen- und Dolmetschergesetz ("SDG") 
erforderliche Berufspraxis auf fünf Jahre zu reduzieren. 
 

I. Verfahrensgang: 
 

Der BF stellte am XXXX an die belangte Behörde den Antrag, ihn für die Fachgebiete 94.15, 
Mehrfamilienhäuser, gemischt genutzte Liegenschaften, 94.17, Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, 94.20, 
Wohnungseigentum und 94.65, Baugründe, in die Liste der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten 
Sachverständigen einzutragen ("SV-Liste"). 
 

Der Vorsitzende der Zertifizierungskommission teilte der belangten Behörde über Anfrage vom 09.05.2017 
sinngemäß mit, dass der BF die Eintragungsvoraussetzungen nicht erfülle, weil er nicht zehn Jahre in 
verantwortlicher Tätigkeit in den gewünschten Fachgebieten tätig gewesen sei. In der beigefügten 
Stellungnahme eines Kommissionsmitglieds vom 16.06.2017 wurde dazu ausgeführt, dass der BF weder ein 
entsprechendes Hochschulstudium noch eine entsprechende berufsbildende höhere Schule erfolgreich 
abgeschlossen habe, weil die vom BF vorgelegten Ausbildungsnachweise nicht anzuerkennen wären. 
 

Über Vorhalt der belangten Behörde vom 22.05.2016 bestritt der BF mit Schreiben vom 19.06.2017 die 
Einschätzung des Kommissionsmitglieds im Wesentlichen unter Verweis auf Verordnungen der 
Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur. 
 

Mit Bescheid vom XXXX wies die belangte Behörde den Antrag des BF ab und führte im Wesentlichen 
begründend aus, der BF sei nicht wie erforderlich zehn Jahre in verantwortlicher Stellung auf dem 
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gegenständlichen oder einem verwandten Fachgebiet tätig gewesen. Eine Reduktion der erforderlichen 
einschlägigen fachlichen Tätigkeit von zehn auf fünf Jahre sei nicht möglich, weil hierfür eine qualifizierte 
Berufsvor- und Ausbildung erforderlich sei, die nicht durch Weiterbildungen, wie die vom BF absolvierten 
Universitätslehrgänge, ersetzt werden könnten. 
 

Gegen diesen Bescheid wendet sich die Beschwerde des BF vom 03.08.2017, die die belangte Behörde dem 
erkennenden Gericht mit Schreiben vom 04.08.2017, hg eingelangt am 10.08.2017, unter Anschluss des 
Verwaltungsaktes vorgelegt hat. 
 

Beweise wurden erhoben durch Einsichtnahme in den Verwaltungsakt. 
 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 
 

1. Der folgende Sachverhalt steht fest: 
 

Der BF stellte am XXXX an die belangte Behörde den Antrag, ihn für die Fachgebiete 94.15, 
Mehrfamilienhäuser, gemischt genutzte Liegenschaften, 94.17, Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, 94.20, 
Wohnungseigentum und 94.65, Baugründe, in die Liste der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten 
Sachverständigen einzutragen. 
 

Der BF verfügt über folgende Aus- und Fortbildungen: 
 

Der BF hat nach dem Besuch der Volks- und Hauptschule zwei Jahre die Handelsakademie und ein Jahr die 
Handelsschule besucht. Anschließend hat er die Berufsreifeprüfung mit Matura des BFI in Linz erfolgreich 
absolviert. 
 

Er absolvierte einen Kurs zum Marketing Assistent am WIFI und die Ausbildung als IFS-Manager, eine Rolle in 
der qualitätsgesicherten Lebensmittelproduktion, die er mit der Zertifizierung durch die österreichische 
Wirtschaftskammer abgeschlossen hat. 
 

Dem BF wurde am 31.01.2011 vom XXXX gemäß § 5 der Verordnung BGBl II 431/2005 iVm § 28 des 
Universitäts-Studiengesetzes BGBl I 48/1997 der akademische Grad "Master of Business Administration" 
verliehen. 
 

Dem BF wurde am 31.01.2011 vom XXXX gemäß § 1 der Verordnung BGBl II 431/2005 iVm § 28 des 
Universitäts-Studiengesetzes BGBl I 48/1997 die Bezeichnung "Akademischer Betriebsorganisator" verliehen. 
 

Dem BF wurde am 21.12.2012 vom XXXX gemäß § 2 der Verordnung BGBl II 369/2005 iVm § 28 des 
Universitäts-Studiengesetzes BGBl I 48/1997 der akademische Grad "Master of Public Administration" 
verliehen. 
 

Dem BF wurde am 31.12.2012 vom XXXX gemäß § 4 der Verordnung BGBl II 431/2005 iVm § 28 des 
Universitäts-Studiengesetzes BGBl I 48/1997 die Bezeichnung "Akademischer Immobilienmanager" verliehen. 
 

Vom 07.10.2015 bis 19.11.2015 besuchte der BF den XXXX Lehrgang Immobilienbewertung, dessen Prüfung 
er sehr gut bestanden hat. 
 

Der BF verfügt über folgende Berufserfahrung: 
 

Nach der Tätigkeit für verschiedene Arbeitgeber war der BF von 15.02.2012 bis 28.02.2013 unselbstständig als 
Immobilienmakler für die XXXX tätig. 
 

Am 01.03.2013 erwarb der BF die Gewerbeberechtigung für das Gewerbe Immobilientreuhänder 
(Immobilienmakler, Immobilienverwalter, Bauträger) eingeschränkt auf Immobilienmakler und ist seither in der 
Bürogemeinschaft XXXX und bei der XXXX als selbstständiger Immobilienmakler tätig. 
 

2. Der Sachverhalt gründet auf der folgenden Beweiswürdigung: 
 

Die Feststellungen gründen auf dem unbedenklichen Verwaltungsakt. 
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3. Rechtlich folgt daraus: 
 

3.1. Die zulässige Beschwerde ist nicht berechtigt. 
 

3.2. Gemäß § 2 Abs 2 Z 1 lit b SDG muss der Eintragungswerber für die Eintragung in die 
Gerichtssachverständigen- und Gerichtsdolmetscherliste für ein bestimmtes Fachgebiet ua eine zehnjährige, 
möglichst berufliche Tätigkeit in verantwortlicher Stellung auf dem bestimmten oder einem verwandten 
Fachgebiet unmittelbar vor der Eintragung nachweisen. Eine fünfjährige Tätigkeit solcher Art genügt, wenn der 
Bewerber als Berufsvorbildung ein entsprechendes Hochschulstudium oder Studium an einer berufsbildenden 
höheren Schule erfolgreich abgeschlossen hat. 
 

3.3. Der BF hat, rechnet man seine uU untergeordnete facheinschlägige Tätigkeit als unselbstständiger 
Immobilienmakler hinzu, knapp sieben Jahre, berücksichtigt man nur seine facheinschlägige Tätigkeit als 
selbstständiger Immobilienmakler, jedenfalls aber knapp sechs Jahre eine zu den beantragten Fachgebieten 
einschlägige Tätigkeit nachgewiesen. Er hat damit jedenfalls eine mehr als fünfjährige einschlägige Tätigkeit 
nachgewiesen, die aber nur dann genügen würde, wenn der BF als Berufsvorbildung ein facheinschlägiges 
Hochschulstudium oder Studium an einer berufsbildenden höheren Schule erfolgreich abgeschlossen hätte. 
Andernfalls müsste er eine zehnjährige einschlägige Tätigkeit nachweisen. 
 

3.4. Die belangte Behörde begründet den bekämpften Bescheid ua damit, dass die vom BF nachgewiesenen 
akademischen Lehrgänge der Weiterbildung, nicht aber der Berufsvorbildung dienen würden. Sie seien damit 
kein Hochschulstudium oder Studium an einer berufsbildenden höheren Schule im Sinne des § 2 Abs 2 Z 1 lit b 
SDG, weshalb der BF eine zehnjährige einschlägige Tätigkeit nachweisen müsse. Damit ist die belangte Behörde 
im Recht: 
 

3.4.1. § 2 Abs 2 Z 1 lit b SDG lässt eine von zehn auf fünf Jahren reduzierte facheinschlägige Tätigkeit für eine 
Eintragung in die SV-Liste ausdrücklich nur dann genügen, wenn die vom Eintragungswerber absolvierten 
Hochschulstudien der Berufsvorbildung dienen. Gemäß § 28 Universitätsstudiengesetz BGBl I 48/1997 
("UniStG") handelt es sich bei den vom BF nachgewiesenen akademischen Graden vom XXXX und vom XXXX 
um akademische Grade und Bezeichnungen für die Absolventinnen und Absolventen von Lehrgängen 
universitären Charakters gemäß § 27 UniStG. Derartige Lehrgänge dienen wie Universitätslehrgänge (§ 4 Z 17 
UniStG) der Weiterbildung. 
 

3.4.2. Wie der Verwaltungsgerichtshof in VwGH 29.01.2010, 2004/10/0227 zur Frage der Anrechnung von 
Studien für die Zulassung zu einem Doktorrat-Studium ausgesprochen hat, sind Studien die "der Weiterbildung" 
dienen, zu Studien, die der wissenschaftlichen Berufsvorbildung oder der wissenschaftlich fundierten 
Berufsausbildung dienen, nicht gleichwertig. Zwar fehlt es an vergleichbarer Rechtsprechung des VwGH zu § 2 
Abs 2 Z 1 lit b SDG, die zitierte Rechtsprechung ist aber auf den gegenständlichen Fall übertragbar. Auch hier 
geht es um die Frage, ob Studien der Weiterbildung angerechnet werden können, wenn der Gesetzeber Studien 
voraussetzt, die der Berufsvorbildung dienen. Dies ist im Sinne der vorzitierten Rechtsprechung zu verneinen. 
 

3.4.3. Wenn der BF in seiner Beschwerde vorbringt, dass der Fachprüfer angemerkt hätte, dass ua Masterstudien 
an der XXXX Studien wären, bei denen eine fünfjährige einschlägige fachliche Tätigkeit ausreiche und es sich 
bei diesen Studien ausschließlich um Lehrgänge der Weiterbildung handle, ist ihm zu entgegnen, dass einerseits 
die Meinung eines Fachprüfers dem Gesetz bzw der Rechtsprechung des VwGH nicht zu derogieren vermag und 
der BF andererseits keine Studien an der XXXX nachgewiesen hat, weshalb die Frage einer etwaigen 
Berücksichtigung derartiger Studien im Sinne des § 2 Abs 2 Z 1 lit b SDG nicht fallgegenständlich war. 
 

3.4.4. Auch aus dem vom BF vorgebrachten Umstand, dass einem seiner Kollegen Studien des XXXX als 
einschlägige Berufsvorbildung anerkennt worden sei, ist für ihn nichts zu gewinnen, weil eine derartige 
Entscheidung keine Bindungswirkung für den gegenständlichen Fall entfalten vermag. 
 

3.5. Da der BF somit den Nachweis einer einschlägige Berufsvorbildung in Form eines Hochschulstudums oder 
eines Studiums an einer berufsbildende höhere Schule nicht erbracht hat und nicht über die daher erforderliche 
mindestens zehnjährige facheinschlägige Tätigkeit verfügt, hat die belangte Behörde den Antrag des BF auf 
Eintragung in die SV-Liste für die Fachgebiete 94.15, Mehrfamilienhäuser, gemischt genutzte Liegenschaften, 
94.17, Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, 94.20, Wohnungseigentum und 94.65, Baugründe, zu Recht 
abgewiesen. 
 

3.6. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 
 



 Bundesverwaltungsgericht 31.05.2019 

www.ris.bka.gv.at  Seite 4 von 4 

3.7. Da im Verfahren im Wesentlichen Rechtsfragen zu klären waren, konnte gemäß § 24 Abs 5 VwGVG von 
der Durchführung einer - von den Parteien nicht beantragten - mündlichen Verhandlung abgesehen werden. 
 

Zu B) Zur Zulässigkeit der Revision: 
 

Gemäß § 25a Abs 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses 
auszusprechen, ob die Revision gemäß Art 133 Abs 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen. 
 

Die Revision ist gemäß Art 133 Abs 4 B-VG zulässig, weil die Entscheidung von der Lösung einer Rechtsfrage 
abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. So besteht zur Frage, ob akademische Lehrgänge, die der 
Weiterbildung dienen, als Berufsvorbildung im Sinne des § 2 Abs 2 Z 1 lit b SDG zu sehen sind, keine 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs. Eine höchstgerichtliche Prüfung ist durch die im gegenständlichen 
Fall geäußerte Ansicht des Fachprüfers, wonach Studien der Donau Universität Krems, die lediglich Studien der 
Weiterbildung anbieten, als Berufsvorbildung gesehen werden können und auf Grund der Prüfungsstandards des 
Hauptverbands der Gerichtssachverständigen zur - hier gegenständlichen - Fachgruppe 94, die als 
anzuerkennende Berufsvorbildung ebenfalls diverse Universitätslehrgänge nennt, die der Weiterbildung dienen 
(siehe dazu die Prüfungsstandards für die Zertifizierungsprüfung nach § 4a SDG des Hauptverbands der 
Gerichtssachverständigen zu den Fachgebieten der Fachgruppe 94 vom Dezember 2017 S 4), indiziert. 
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